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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das BeihiL
fenverlängerungsgesetz geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern tfster

reichs beehrt sich/ dem Bundesministerium für Rrbeit und 

SoziaLes mitzuteiLen/ daß sie der vorgeschLagenen weiteren 

VerLängerung des mit Ende 1990 befristeten BeihiLfenverLän

gerungsgesetzes bis zum 31. Dezember 1993 nicht zustimmen 

kann. 

Das Beihilfenverlängerungsgesetz betrifft die VerLängerung 

der Geltungsdauer des Bundesgesetzes über eine besondere 

arbeitsmarktpolitische Förderung bei Beschäftigungsproblemen 

von "besonderer voLkswirtschaftlicher Bedeutung" aus reinen 

Bundesmitteln gemäß §§ 39 a und 39 b Rrbeitsmarktförde-

rungsgesetz. Diese bevorzugte Fbrderung insbesondere ver

staatLichter Großbetriebe wurde mit der GesetzesnoveLLe 

BGBL.Nr. 638/1982 wegen einer damaLs besonderen NotLage 

der Vtf5T eingeführt und mehrmaLs verLängert, obwohL späte-
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stens bei der vorLetzten VerLängerung die sachLichen Vor

aussetzungen Tür diese Naßnahme weggerallen waren. Wie die 

Präsidentenkonrerenz anLäßLich der Letzten VerLängerung um 

ein Jahr (BGBL.Nr. 647/1989) im Begutachtungsverrahren 

(Schreiben vom 8.9.1989 zur do. ZL. 34.401/3-2/89) restge-

halten hatte~ verLängerte der Gesetzgeber schon bei der 

drittletzten VerLängerung diese Naßnahme nicht~ wie vom 

Ninisterium gewünscht J um vier Jahre
J 

sondern nur um ein 

Jahr bis Ende 1988. Im Vorjahr sah der Begutachtungsentwurr 

neuerLich eine VerLängerung um drei Jahre (1990 bis 1992) 

vor J der Gesetzgeber beschLoß jedoch nur eine VerLängerung 

um ein Jahr bis Ende 1990 und die Regierungsparteien verein

barten bei dieser GeLegenheit J soweit bekannt ist
J 

daß 

diese VerLängerung die Letzte sein soLLte. 

Nunmehr wird neuerLich mit einer im wesentLichen gLeichen 

Begründung eine VerLängerung dieses Gesetzes um weitere 

drei Jahre vorgeschLagen J obwohL sich die RrbeitsmarktLage 

in der Zwischenzeit wesentLich verändert hat. In den ErLäu

ternden Bemerkungen wird ausgerührt
J 

im RnschLuß an die 

großen SanierungsräLLe seien erroLgreiche Betriebsansiede

Lungsprojekte in den Vordergrund getreten. Konkrete Rngaben 

darüber J um weLche erroLgreich durchgerührte Projekte es 

sich dabei handeLn könnte J rehLen jedoch. Weiter wird be

merkt J daß im Rahmen von Betriebsansiedlungen dem voLks

wirtschartlichen AnLiegen des Förderungstitels dadurch 

Rechnung getragen werde J daß Betriebe in ZukunrtstechnoLo-

gien an regionalpolitisch wichtigen Standorten angesiedeLt 

werden k ö n n e n . Diese unbestimmte ZieLsetzung kann jedoch 

den enormen rinanzieLLen Rurwand (405 NiLLionen SchiLLing 

rür 1990 und Tür die Jahre 1991 bis 1993 je zwischen 365 

und 300 NiLLionen SchiLLing mit je 400 NiLLionen SchiLLing 

Uberschreitungsermächtigung) nicht rechtrertigen. Diese 
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NitteL könnten und soLLten anderweitig wichtigeren und 

dringenderen 5taatsaufgaben zugeführt werden. 

25 Rbschriften dieser 5teLLungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Präsidium des NationaLrates zugeLeitet. 

Der Präsident: Der GeneraLsekretär: 
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